
HOCHSEILPARKORDNUNG 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Mountain Sports Schiffer GmbH, Innerkrems 9a, 9862 Innerkrems 

Teilnahmebedingungen 
Der Park  ist  für alle Besucher ab einer Körpergröße von 110 cm zugänglich, die nicht an einer Krankheit 
oder einer psychischen oder physischen Beeinträchtigung leiden, die beim Begehen des Parks eine Gefahr 
für die eigene Gesundheit oder die anderer Personen darstellen könnten. Kinder müssen sich in Begleitung 
einer Erwachsenen Person befinden  (unter 8 Jahre  im Verhältnis 1:1,  unter 14 Jahre  im Verhältnis 1:3). 
Personen,  die  alkoholisiert  sind  oder  unter  Einfluss  von  Drogen,  Medikamenten  oder  sonstigen 
berauschenden  Mitteln  stehen  sind  nicht  berechtigt,  den  Hochseilpark  zu  begehen.  Bei  minderjährigen 
Teilnehmern unter 16 Jahren ist das Anmeldeformular von einem Sorgeberechtigten zu unterfertigen. 

Maximalgewicht 
Höchstzulässiges Körpergewicht für Teilnehmer beträgt 120 kg. 

Sicherheitsdemonstration 
Jeder  Teilnehmer muss  vor Betreten  des Hochseilparks  an  der  gesamten  praktischen  und  theoretischen 
Sicherheitsdemonstration  (Einschulung)  teilnehmen.  Die  im  Rahmen  der  Einschulung  schriftlich 
(Anmeldeformular)  und  mündlich  (Trainer)  vermittelten  Regeln  sind  bindend.  Bei  Zuwiderhandeln  oder 
Verstößen  gegen  Anweisungen  oder  Sicherheitsregeln  kann  der  Teilnehmer  von  der  Anlage 
ausgeschlossen werden, ein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises besteht in diesem Fall nicht. 
In  Fällen  von  Nichtbeachtung  oder  Verstößen  gegen  Regeln  übernimmt  der Betreiber  keine Haftung  für 
damit verbundene Schäden. Der Trainer hat  immer das Recht, einen Teilnehmer abzulehnen und diesem 
aus Gründen der Sicherheit das Betreten des Hochseilparks zu untersagen. 

Ausrüstung / Sicherheit 
Die  Kletterausrüstung  (Helm, Gurt,  Sicherungsleinen mit  Karabiner  und  Stahlseilrolle)  die  vom  Betreiber 
des Hochseilparks ausgeliehen wird, muss entsprechend den Anweisungen des Personals benutzt werden. 
Die  Kletterausrüstung  darf  während  der  Begehung  nicht  abgelegt  werden,  keine  Veränderung 
vorgenommen werden und ist nicht übertragbar auf andere Teilnehmer. 
Die Sicherungskarabiner müssen immer im Sicherungsseil eingehängt sein. Auch beim Umhängen 
muss  immer  ein Sicherungskarabiner  im Sicherungsseil  eingehängt  bleiben. Es  dürfen NIE  beide 
Sicherungskarabiner gleichzeitig aus dem Sicherungsseil ausgehängt werden. Die Anwendung der 
Stahlseilrolle  muss  exakt  nach  den  Anweisungen  erfolgen.  Im  Zweifelsfall  ist  ein  Betreuer 
herbeizurufen. Die Parcours dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit geschlossenen Schuhen und nicht mit 
nacktem  Oberkörper  begangen  werden.  Gegenstände  wie  Schmuck,  Handy,  Schlüssel,  usw.  sind 
abzulegen, Piercings sind abzukleben. Lange Haare müssen mit einem Haargummi zusammengebunden 
werden.  Rauchen  mit  Klettergurt  und  in  unmittelbarer  Nähe  (Umgebung)  der  Kletterausrüstung  ist 
strengstens verboten! 

Haftung 
Die  Benutzung  des  Hochseilparks  ist  mit  Risiken  verbunden  und  erfolgt  auf  eigene  Gefahr.  Die  Firma 
Mountain Sports Schiffer GmbH haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Personenschäden. 
Für Sach­ und Vermögensschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers oder der mit 
der  Leistung  des  Betriebs  oder  Führung  betrauten  Person.  Verschmutzung  von  Bekleidungs­  oder 
Körperteilen gehört zum normalen Risiko bei der Begehung eines Hochseilparks  in  freier Natur und stellt 
keine  Berechtigung  zu  Schadenersatzforderungen  dar.  Unfall­  und Haftpflichtversicherung  ist  Sache  der 
Teilnehmer und wird empfohlen. 

Zahlungsbedingungen / Rücktritt 
Die  Bezahlung  der  Eintrittsgebühr  durch  den  Teilnehmer  erfolgt  vor  dem  Besuch  auf  Basis  der 
ausgehängten Preisliste. Der Eintrittspreis  berechtigt  zu  einem Verbleib  in  den Parcours  von  2 Stunden. 
Nach  2  Stunden  muss  ein  Aufpreis  von  EUR  5,­  je  angefangene  Stunde  nachgezahlt  werden.  Keine 
Rückerstattung  des  Eintrittspreises  im  Fall  von  unvorhersehbarer  notwendiger  Schließung  des 
Hochseilparks (z.B. Feuer, Sturm, Gewitter, Unfall, usw.). Beendet ein Teilnehmer den Besuch der Anlage 
frühzeitig auf eigenen Wunsch, erfolgt ebenfalls keine Rückerstattung des Eintrittspreises. 

Schließung des Hochseilparks infolge höherer Gewalt 
Der Betreiber behält sich das Recht vor, den Betrieb aus sicherheitstechnischen Gründen einzustellen. 

Einverständnis 
Die Mountain Sports Schiffer GmbH behält sich das Recht vor, auf der gesamten Anlage Foto­, Film­ und 
Webcam­Aufnahmen  zu Werbe­  und  Informationszwecken  zu machen. Sollte  ein  Teilnehmer  damit  nicht 
einverstanden sein, hat er dies der Geschäftsleitung ausdrücklich mitzuteilen. 

Gerichtsstand 
Spittal an der Drau


